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Eine Geschichte von der Ostsee von Hans Seefeld.
(Fortsetzung.)

Langsam besann sie sich auf das V^ gefallene, dann ließ
sie sich von Marie in ihr Mansardenstübchen bringen und
legte sich zur Ruhe- Aber kein Schlaf kam in ihre Augen,
unruhig wälzte sie sich auf ihrem Lager umher. Bald
sprang sie auf und fing an , ihre Sachen einzupacken, bald
warf sie sich wieder auf ihr Bett und schluchzte in die Kissen
mit dem trostlosen Gedanken: „Es nützt ja nichts, — ich
kann ja nicht fort ; denn ich weiß nicht, wohin !" -
So verbrachte sie die Nacht. Marie , das gutmütige Dienst¬
mädchen, hatte zweimal bei ihr angeklopst, um zu sehen, wie
es ihr ginge, aber Margarete hatte in wahnsinniger Angst,
Ralph Bergen könne es sein, sich totenstill verhalten, so daß
das Mädchen dachte, sie sei «ingeschlafen. Als sie dann am
andern Morgen wie gewöhnlich um die sechste Stunde das

wissensbisse gehabt hätte ; solche kleine Techtelmechtel— hat
man ja öfter mal und sie nehmen auch öfter mal ein Ende,
ehe man denkt. Aber die Sache konnte ftir ihn unangenehme
Folgen haben. Es war ihm klar gewordem die süße kleine
Hex-e hatte gehorcht. Na und da hatte sie sicher auch gehört,
dtß er sich uür die reiche Rabenow bewarb. Da konnte sie
sich ja wundervoll rächen. Rache ist süß. Sie braucht nur
der Rabenow die nötigen Aufklärungen geben, sobald sie fort
war. Es mußte also unter allen Umständen vermieden
werden, daß das Mädel die Stellung bei seiner Mutter ver-
tteß. Sie mußte auf jeden Fall bleiben, sonst wurde die

Er wollte d e Mutter erst bestimmen, ihre
Gesellschafterin zu behalten. Dann wollte er ein paar Taae
verreisen. So simulierte e'', während er, die Zeitung in der
buchte ^ l0S’ €'ne ^' S0TO  sum Morgenkaffee

Da kam seine Mutter aufgeregt herein. — „Da kündigen
si§ ww eben alle beide, — das Dienstmädchen und die Ge-
seuschafterin! soll ich uiachtu? — ©leid) ^U)ki neue

N

Fraulein Wecken wollte, fand sie dieselbe wohl mit bleichem
übernächtigem Gesicht, aber doch vollständig ftisiert uni
angekleidet, um an ihr gewohntes Tagewerk zu gehen- Mar-
«arC m,!f5! äußerlich gefaßt. Sie wollte vorläufig .ruhic

Micht tun , dann wollte sie kündigen zur richtigen Zeh
und sich wieder eine andere Stelle suchen. Das hatte sie fick
zurecht gelegt in der entsetzlichen Nacht. In ihr aber schri,
X?! “™? &j r3 vor unsäglichem Leid- Still deckte sie der
Fruhstückstlsch, staubte die Möbel ab, goß die Blumen uni
»erjorgte den Papagei , wie alle Tage . Aber sie setzte sick
nicht mit zu Tisch, als Muttn und Sohn kamen, um deri
Kasfee- einzunehmen, sondern sie suchte sich Beschäftigung in
der Küche. Das war den beiden vielleicht ganz lieb ; denn
sie hatten sich manches zu sagen. Referendar Ralph Bergen
hatte auch nicht gcknz sanft geschlafen. Nicht daß er Ge

Personen nehmen, von denen keine was im Haushalt ver¬
steht? Das geht nicht, das halten nieine Nerven nicht mehr
aus bei meinen 60 Jahren ! So eine Dummheit !"

Der Herr Referendar strich mit gemuckster Ruhe und
Sorgsamkeit die Asche seiner Zigarre in den silbernen Nauch-
teller, ehe er antwortete. Dann sagte er lächelnd, ohne von

, wirrer Zeitung aufzusehen : „Ruhe , Mamacken . Ruhe ! Es
is nun mal dieses eine deiner unglücklichenEigenschaften,
dich über Dinge aufzuregen, die noch gar nicht fertig sind!
Nimm doch die Sache nicht schwerer, wie sie ist! Du kannst
doch nicht verlangen, daß ich an deiner hübschen Stütze
blind vorübergehen soll! Ich bin doch noch kein Mummesi
ore-s ? - Herrjeh, so eine Aufregung über eine kleineLsebelei.

„Aber sie haben nun alle beide gekündigt, — ich sage
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sssraviMj„Nun, M laßt Du eA," ' j' f7‘ „jAt durch meinen
gehen! Die LiSiemann„ .. J frimen , wenn sie auch
dummen Witz um ihre ^ sie-rz vmgtn , .1 ^ ma[  ßei
meint, davonlaufen zu müssen. . ^ jedes hübsch«
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vierteljährlich' rE ? Vierteljährlich 100 Mark"

.Der f £Ü'tn J £ flu “ ' Dann kann sie nicht zum ersten„Na, da ist ja aues gu . fix muh am nach-
abziehen wie das Drenstmadche, s nichts weiter ausge-
sten Llerteljahres ersten kund> gen, n <Yt ^
macht ist Heute haben wir den f^ unU jtra Jahres

r &* liSlSi !tvUef ä
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ä rJss,Lageslauj m einem Wemrestauranr 1 0 das Frau-

Z^ L ^ aLL ^ weshalb ihrl Kündigung
vorläufig gar keine Gütigkeit haoe langen

■„Ich bm mel *u guhnutiĝ JJdSjttm*» allein tragen
Sermon, „um Sie die^ o üen yres ^ 1 Wunsch hm
zu lassen; denn wenn ich Sie jetztA ^ 'mwhm. und ich
entliehe, wo Sie do,I .„ Zeugnis einer angenehmen
Ihnen mit gutem Gewch.n da- Ä Mädchen, das Familien.
Hausgenossin, worauf es bei — leider nicht geben
?nschluh wünscht, besonders ankommt ^ ^ Stellung
konnte, so durfte ' aßct  hstimmt , dah Sie es,
wieder zu finden, ^ . si^ ^ ^öerleaen imstande sind, dankbar
wenn Sie wieder ruhig zu m'eileg ,h. LjWC  werden
einsehen lernen welch' «« mmehme!
lasse, dah ich Jhre vorenige Kundigung wB,
Damit Sie ehen. iK * « « >■ $ «*u we «-

riitiit völlig fremden, KW " ^ die Lippen aus die
Iahte die arme Margarete, wiez  drücken Mit einer
ringgeschmückte Hmid ihier ^ n zu d̂ ^ ent.
gnädigen Handbewegung ward, s e a ^ ,^ Dm Türvor-
lassen, aber lange hatte s ch i erschrocken mit der
Hang hinter %rmäß$  S *'
Meldung kam das Fraul« n } ^ ebenso vor Zorn,worden. — Der Gehenmatin g g , ^ würde sie
Diese Lienemann. dieses furchtbare Mädchen.̂ ^ ^
ihr noch für llnannehmlichke ten machen Haushalt zu
so gut kochte, mckit gar so, mit verstände, oai v ^ ßfn

LT '^ nwwakÄer sicĥvm Aufregung SW ha^ ins
Seebad gehen"'^ '« chser Äm ' das Silber in Verwah¬reitungen treffen. dwKoffer pack- ' Motten schützen.

Haarskähnen der GeheimratmM - H-  xleidsame Frisur
und Band eme Äle e- wählen, bis ein
zurecht̂ is mao/. .. . ^ re 3 ^ des Hauswesens ge-
neues Smulem sich war, so lange auszrn
Ni bis sie alles gelernt, was von ihr verlangt wurde.
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Krüh noch gar nix im Leibe und sehen ganz gottsiammer.
lick aus ' " Margarete dankte, sie brauche nicht... £

Lft J» n M « j°I°gt W . f«JÄ. wollte ihr Fräulem^mit
in't Seebad nehmen' Na, 'denn werden Sie woll ŵieder

Zs , dÄm Wmkn » -si -iE , « MW " ®* f « •Fr-'MA . SS  ate ®«**«Wund«mg Dm-
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Uiuft-an semsm̂ um Karriere zu machen, rnch
haltnihe. ^ Dann scrselte er allerlei von Ge-
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«ä « ÄR ^ l § LWlein die hat hellsche Angst, datz Sie ooch kundvgen mochten!
^-en iunaen Herrn hat sie fottgesch'.ckt, morgen ttah sm,tt er
immer loZ auf die Sommerftische und bestellt Wogiumg ans
w « » en  für Ihnen beide. Na, ick bm froh! Da
bäbê ick een Paar Stiefel weniger zu putzen, die rmmer so
blank sein mutzten, datz er sein Affengesicht drin bespregem
konnte! —

1««TV̂ SvOratt\\ >TC*
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nusrtatabcrt 'm , Rimbert Mart uub eVn\Qe Xalet W\ «iTiseVV
©ic batte es auf die Spartaff « dringen Wollen , w«r aber noch.
?Ä *Äen % u7U fle froh. gftaM»« * W * *

Tür ^ Klstste wurde
aufgedrückt mtd die Gcheimrätin stand vok dem vor „ chr.ck
zitternden Madchew ^ schnell wieder gesund?
Orb bcnrllmde' Sie weil ich meinte, eL fei Ihnen Bettruhe
nottiĝ unh  da stehen Sie ganz munter und kramen und meme
Arbeit unten bleibt liegen!"

! nos!L

^Er geht fort ?" fragte Margarete mit einem Seufzer der

Srleichterrmg ^ f^ n seine Jarderode zusammen,
na und ich packe ooch schon langsam. Meine ^ emttetts âu
hat ne feine Stelle für mich nach Irotzüchierselde bet
Herrschaft n>o sich alle Mächens verheirateten. ^

Das blasse Mädchen drückte das -Gesicht m dw Ktssen
und brach in Tränen aus. . Ach Gott, wenn ich doch auch

^ Ia ^aber^ wa?um jehn Sie lernt nicht" meinte das
Dienstmädchen verwundert. . . , ,

<** kann doch nicht, Marie ! Ich Lm ja un wertcl-
jährliche Kündigungssrist gebunden, und da der̂ l -^ ulr v r.über iit mutz ich bis Januar blerüen, — bis ^ anuar . wie
wiederholte das , halb für sich, — als wäre es erne Ewegkeit
voll Anast und Not . die sie bis dahin zu durchleben noch hat . -

.Na . dat ,könnte mir passen! Ick wützte. Wat tck täte!

^^'^„Was ' denm' Matte ?" fragte Margarete plötzlich leb-
1°-°«

Die kleine Gesellschafterin ließ spielend >hre tangea-
braunen Zöpfe ditrch die mageren Hände gleiten und über-

Wieviel Gespartes haben Sie denn?" fragte Marie

" °'°L X SSSSA wuto
etwas über 3000 Mark!" antwortete Margarete.

Na , denn sein Sie mm: nrch dumm ! P ack en Sw
immer Ihr Habchen zusammen, mem ^ uttus kann s mal,
wenn dst Gnädige fort iS, heimlich zum Spediteur brmgen,
dat machen wir schon. Un denn seht s bet die erste ^ Ucg.u-
heit ' heidi ! Wenn Sie so viel haben halten Ste Ä schot
aus , bis Sie wieder ne Stelle finden . _

Da klingelte es heftig und Marie polterte w-eder dw
Xrenven binunter Margarete Ltenenwnn aber sah ihr
ünmnd mst deckbarem Blicke nach. Die Motte des « jo-....._ Tintten ibr Aussichten eröffnet, an deren
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käme mit ihrem bitzchen Hab und Gut . Rasch stand ste au,
nid kina wänmätzia und ordenttich au emzupacken, ms >->r
aöwes kleines Hab und Gut zum Transpott fettig wan
Ihre besten Kleider, etwas Wäsche und das Sparmsferchuch
tat sie in ein Lederkösferchen, dann kleidete ste sich an , wusch
ich Ls rotgeweinte Gesicht und flocht,  die langen brmrnm
stövfe stisch ein. Sie dachte nrcht mehr an dte Schwierig
ketten, die sich ihr immer entgegengestellt hatten , wenn sw stch
um eine neue Stelle bemüht hatte , - sie dachteauch nrchta -.
die Demütigungen , die ihr jedesmal zuteil geworden waren,
wenn, ohne besonders Empfehlungen vorzelgen zu konnen,
von Harrs zu Haus lies, um emen ihrer Fähigkeiten ent

Die Alte nahm ihre langgefttrlte Lorgnette «uf stndspM?HZ».b>-'>h.BNckau,di°°°°-eM»-u8-ch-.
TZ  2 SÄ &t »°°2

Säs  rSäXÄÄ -r
3tl -5 ® s« f stSÄÄ
St * unb etti M- L -^ L schon mit de- Poligei Be¬
kanntschaft gemacht hat —'

Margarete brach in Tränen «u» . So la^ - Sie mich
doch gutwillig gehen!" bat si» mit erhobenen Händew

Ich Halts Ihr Benagen Ihrer Aufregung lt^ r der
fehlgeMagenen Plan , den Si « ! £ u
hatttn und Ihrer etwas angegriffenen Geiundhrtt zugm^
Sonst würde ich Ihnen anders «u^ otten ; ab« -chv
nicht schuld fein, wenn Sie aus der Sttatze bekommen.

mm.
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5/f silH gefältlgft an feinen Vtnbltvölftien - Pfeift feiferen & le fht> an
ilrbeltl 9ln meinem ff leibe  ist die Schutz j

bovte  zu erneuern , feinet  sorgen Sie , das; |
daS &epäct  dis Donnerstag fertig steht. —
Erholen können Sie sich in Lohme , es wird j
nicht jedem Mädchen, das sich in Stellung /
defindet, und sich einmal etwas elend fühlt,
gleich eine Sommerfrische im Seevade ge¬boten!"

Margarete ging still hinunter , die Alte
schloß ab und folgte ihr. Unten in der
Wohnung der Geheimrätin wartete für das
Mädchen viel Arbeit. Auf den Bettdecken,
im Schlafzimmer und aus den Stühlen
lagen ungezählte Seidentoiletten und
weiche flockige Matinees , die aus etwaige
Schäden nachgefehen und in die Reisekörbe
verpackt werden sollten. Der kleinen Gesell,
schaftsdame war diese Beschäftigung lieb.
»Nur nicht denken brauchen!" Das war
ihr einziger Wunsch. Den Mut zur Flucht
hatte sie völlig verloren. Ihr Lohn war
ja hier für ihre- Verhältnisse rcrchlich, aber
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Überleufnanf Buddeche
ein doMscher Flieger in türkischen Diensten,

erhielt den Orden Pour le merite.

«-

Heldentum.
Jüngst sah mich ein grauer Krieger,
Gin beinloser, junghübscher Mann,
Gin schlachtengeprüster Sieger,
So stolz und so strahlend an:
.. Und Hab' ichauch keine Beine,
Und stelz ich auf Stumpfen daher,
■y lt) seh doch— im Sonnenschein« —
Land , Berge und Wald und Meer-
Ich höre dl« Wellen rauschen,
Ich hör« die Glocken vom Turm,
Ich seh« die Fahnen bauschen
Sugfröblich :m Jubelstunn.
Ich hau meine Arm« beide,
Ich kann meinem einzigen Kind
Die Locken, wie sonnige Seide,
Noch streicheln und kosen lind-
Mnn Herz schlägt in tiefstem Erbarmen.
Weil herber viel andres Geschick;
Ich — kann noch mit beiden Armen
Herzen und halten mein Glück!"

Eugen Stangen.
************♦♦♦»»♦» >)t

Welch heilsamen Einfluß das Turne,i
auf den Körper ausübt , darüber ver-
öffeiu licht ein Arzt folgendes: In 5 Mo-
naien vermehrte sich die Hebekraft bei
8(j Turnern von 100 um 28 Kilogramm.
Bei 76 Turnern von 100 nahm der
Brus!kästen, der Oberarm, der Vorder¬
arm. der Schenkel und die Wade in 5
Monaten tun 2—3 Zeutiineter an Um¬
fang zu. Dagegen verminderte sich das
Gewicht (das „faule Fleisch", wie der
Arzt sagt) bei 63 Turnern von 100 um
?' Kilogramm im Durchschnitt.

Kuriosum . In längst vergangener
Zeit wurde in einer Schule bestimmt,
daß derjenige Schüler, welcher wegen

Allerlei Ernst und Scherz

, ttn ? — SJtiur <"c ' l r» tieröf eilte sie , WeTbt,
, Cglenbe StiipfevpferiniQO,  um ernst im Atter,

iuettn sie leine Stellung mehr bekam , wem«
sie nichts mehr leisten konnte , nicht hungern
zu brauchen . Dafür opferte sie ihr S -ibst-
ge fühl , ihr« Selbstachtung , ihre Jugend,
ihre Gesundheit ! — Sie seufzte tief auf,
wahrend ihre Hände emsig in der knistern,
den Se -de schassten, Falten glatt strichen,
Spitzen zurechtzupsten uiid aufgegangens
Näht - ausbesserten.

So kam der Donnerstag heran . Marie
kam strahlend in ihrem knallblauem Sonn,
tagskleid, um sich zu verabschieden. Sitz
halte eben von der Geheimrätin ihr Dienst¬
buch bekommen und suchte nun nach Mar-
garete.

„Sehn Sie ivoll, Fräulein , was der
olle Satan is , „ehrlich und fleißig" hat sie
mir doch reinschrerM« müssen und wat
weiteres Hab ick mir vekbeten. Nu leben
Sie schön Wohl und wenn Sie Ihre Kom.
mode suchen, die hat mein Julius mit zu
dem Spediteur Zeisig gebracht, kost di«
Woche sünfundzwanzig Pfennig Lager,
gelb-" (Fortsetzung folgt?)

m

Militärischer Scherzrebus.

Welcher Truppenteil ist hiermit benannt?

-azjnvihnipjz-uipD : v ti n Ig j | n

Hausfchlachtens zu Hause bleiben wollte,
umer der Bedingung die Erlaubnis da-
zu erhielt, des andern Tages bei seinem
Wiedererscheinen in der Schul« einen
„Schlüuker" — so wurde eine Wurst,
art genannt — mitzubringen habe.
Diese Wurst wurde dann sofort unter
den Hammer gebracht, das heißt ver¬
steigert und an den Meistbietenden ab-
gegeben. Der Erlös floß in eine Kasse,
woraus man Bücher für die Schüler,
bibliothek ankauste. Die Schüler gaben
dieser Bibliothek den Namen „Schlünker-
bibliothek, unter dem sie ortsbekannt war.

Z «m Färben von Backwerk und
andern zum Genüsse bestimmten Speisen
sind vom Gesundheitsamt erlaubt : für
Rot : Cochenille. Karmin , Krapprot , der
Saft von Preißelbeeren, Kirschen und

roten Rüben ; für Weiß: Mehloder Stärke,
für Blau : Judigo , Lakmus; für Grün:
SpinatsaftundMischungen hiergenannter
blauer und gelber Farben ; für Gelb:
Kurkuma, Saffran , Safflor ; für Braun:
Lakritzensaft nnd gebrannter Zucker
für Schwarz: Chinesische Tnsche. r

Der Nährwert des Wildprets ist
uach eingehenden Untersuchungen im
Vergleich zu den verschiedenen Fleisch¬
orten ein sehr hoher. Man hat ge.
unden, daß hundert Piund Fleisch nach-
sehende Mengen von Eiweißstoff enthal¬
ten: Ochsensteisch zwanzig, Kalbfleisch
neunzehn ein halb, Hainmelfleisch sech¬
zehn ein halb und Schweinefleischsech¬
zehn Pfund , dagegen Rebhuhnwildpret
dreiündzwanzig ein halb Pfund.

Rätsel -Ecke

Kupsclrätfel.
Lcn Grei « Gohr.

9 « die Alster stürz*«lnen König vom Ungar
land.

Du hast nun ein Mineral, das dir sicher he-
kannt.

Wortspielrätsel.
Sr ist an jedem Berg zu sehen,
Es trägt uns selbst den Berg hinan.
Bestimmet uns der Berge Höhen,
Gibt uns des Abgrunds Tiefe an.
Vergebens sucht man'S bei dem Fische.
Auch Schnecken, Muscheln haben's nicht,
Dagegen gibt es wenig Tische
And Stühle , denen eS gebricht.

-huL-Ku!,!>volijU0W,sq
'MjlMisjlivU ssq : uaBunjajinfö
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Nr. 87. Bad Homburgv. d. H., Samstag, den 15. Juli

Cassel, den 30. Juni 1916.
Durch Reichsgesetz vom 12. Juni 1916 sind mit

Wirkung vom1. Januar 1916 ab folgende Aenderungen in
den Bestimmungen über die Invaliden - find Hinterbliebenen¬
versicherung eingetreten.
1) Die Altersrente wird bei Vollendung des 65. lselther

des 70 .) Lebensjahres fällig.
2)  Die Waisenrenten sind für alle Waisen eines verhobenen

Versicherten gleich  hoch ; sie betragen je drei Zwanzig¬
stel des Grundbetrags und der Steigerungssätze der In¬
validenrente, die der Ernährer zur Zeit seines Todes be¬
zog oder bei Jnvalität bezogen hätte (bisher nur für
eine  Waise »/so und für die übrigen je V40). Dazu
kommt, wie bisher, für jede Waise der Reichszuschust von
jährlich 25 Mark.

3) Die in den §§ 1294 und 1295 bezeichneten Höchstgrenzen
(Witwen- und Waisenrenten zusammen höchsten» l* 1234 /* f°
hoch als die Invalidenrente des Verstorbenen ; Waisen.
Leuten zusammen höchstens so hoch als diese Invaliden¬
rente) sind weggefallen.

4) Die Kinderzuschüsse für Invalidenrenten Empfänger (je
ein Zehntel der Rente) werden auch beim Borhanden)ein
von mehr als 5 Kindern unter 15 Jahren für jedes
Kind (bisher nur höchstens5 Zentel für höchstens
5 Kinder) gewährt.

In allen Fällen , in denen Renten )ett dem
1 Januar  1 9 1 6 von uns fe  st g e s e tzt sind, die
sich nach den vorstehenden neuen Bestimmungen höher stellen
würden, erfolgt durch uns von Amtswegen eine anderweite
Berechnung und entsprechende Nachzahlung an die Berech¬
tigten. In diesen Fällen bedarf es einer Antragstellong
Nicht Dagegen sind wegen der auf Grund der neuen
Bestimmungen früher als bisher sällig werdenden Alters¬
rentenansprüche die Anträge aus den üblichen Vordrucken
entgegenzunehmen.

In Verbindung mit den Rentenausbesserungen hat
das neue Gesetz eine Beitragserhöhung  vorge-
schrieben. Sie wird am 1. Januar  1917 eintrelen
und beträgt für jede Lohnstuse 2 Psg . wöchentlich. Un¬
sere Bekanntmachung über die Höhe der im dortigen
Kreis zu entrichtenden Jnvalidenversicherungsbeitrage er¬
fährt daher vom 1. Januar  1917 ab die Aenderung,
daß für die Beiträge der Lohnklassen I , II , III , I>
und V statt der bisherigen Wochenbeiträge von 16, 24,
32, 40 und 48 Psg . die neuen Sätze von 18, 26, 34,
42 und 50 Psg. treten. Beitragsmarken alten Wertes
dürfen für Zeiten nach dem 1. Januar 191t nicht mehr
verwendet werden. Wer dann noch Marken alten Werts
hat, kann sie bei den Postanstalten Umtauschen. Dieser
Umtausch must aber spätestens innerhalb zweier Jahre
nach dem 1. Januar 1917 erfolgen.

Frhr . v. R i e d e s e l,
Landeshauptmann.

Bad Homburg v d. H., den 8. 7. 1916.
Wird zur Nachachtung bekannt gegeben.
Eine Anzahl Formulare zu Altersrentenanträgen lasse

ich den Ortspolizeibehörden zugehen.
Mehrbedarf ist hier anzufordern.

Der Vorsitzende des Versicherungsamts.
I . V. : Setzepsandt.

Bad Homburg v. d. H., den 13. 7. 1916.
In Abänderung der Veröffentlichung vom 29 . 5. 1916

— Kreisblatt Nr 69 — werden die für Köppern auf die
Zeit vom 17. Juli — 5. August angesetzten Sommerfreien
aus die Zeit vom 24. Juli - 12. August verlegt.

Der Königliche Landral.
I . V. : Setzepsandt.

Belowntmachung.
Betrifft Abgabe voln Heu und Stroh.

Die im eigenen Betriebe nicht benötigten Vorräte an
Heu (einschl. Kleeheu und Grummet ) und Stroh  sind
dem Proviantamt Frankfurt a . M . (West) baldigst zuzu-

^Die Gemeindebehörden ersuche ich, entsprechend auf die
Besitzer von Heu und Stroh einzuwirken.

Bei Zusendung mit der Bahn hat die Adreffe zu lauten:
Proviantamt Frankfurt a . M ., West.

Bad Homburg v. d. H., 26. Juni 1916.
Laut Mitteilung der Inspektion der Jnfanterreschulen

melden im Herbst ds. Js . und Frühjahr 1917 junge Leute
zwischen dem 15. und 16. Lebensjahre tn den Unteroffr-
zier-Dorschulen eingestellt. . ^ „

Die näheren Bestimmungen werden aus Ansordern den
sich Meldenden übersandt. w

Zunge Leute, die ihre Aufnahme wun,chen, wollen sich
mit den erforderlichen Papieren versehen, täglich vormit¬
tags 9 Uhr beim Bezirkskommando, Zimmer 19, zwecks
Untersuchung einfinden.

Zur Vermeidung unnötiger Arbeit wird darauf auf¬
merksam gemacht, da st nur junge Leute mit ratsächlich
guter Elementatschulbildung und vollkommener körper¬
licher Gesundheit in Betracht kommen.

Hö ch st a. M.. den 28. Juni 1916.
Königliches Bltzipkskommatzrd- .

betreffend anderweite Regelung der Paßpflicht. Vom
21. Juni 1916.

Wir Wilhelm , vov Gottes Gnaden DeNffchchr KlOser, König
von Preußen rc.

verordnen auf Grund des Gesetzes über das Paßwesen
vom 12. Oktober 1867 (Bundes -Gesetzbl. S . 33) im Namen
des Reichs für das Reichsgebiet, mit Ausnahme Elsaß-
Lothringens , was folgt:

8 l . , Q|-
Wer das Reichsgebiet verläßt oder wer aus dem Aus¬

land in das Reichsgebiet eimritt . ist verpflichtet, sich durch
einen Paß über seine Person auszuweisen.

Der Paß bedarf vor dem jedesmaligen Erenzubertrrtte
des Sichtvermerkes der .zuständigen deutschen Behörde.

§ 2»
Jeder Ausländer , der sich im Reichsgebiet aushält , ist

verpflichtet, sich durch einen Paß über seine Person aus¬
zuweisen.

8 o.
Für besondere Fälle kann der Reichskanzler auch an¬

dere amtliche Papiere (Paßersatz) als genügenden Aus¬
weis für den Erenzübertritt (8 1 Abs. 1) oder den Aufent-
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s 4.
5kür (Bzengbegirte,  insbesondere für  den fernen Grenz¬

oerkehr, sowie »um Verkehr auf  bestimmten Wasserstraßen
können die Militärbefehlshaber (Oberkommandos, stellver¬
tretenden Generalkommandos, Marine -Station -Komman-
Los) nach Benehmen mit den zuständigen Landesbehörden
gewissen Arten von Personen den Grenzübertritt mit an¬
deren Ausweisen als Pässen gestatten oder Befreiung von
dem Erfordernisse des Sichtvermerkes gewähren.

8 5.
Zm Einzelfalle können der stellvertretende Eeneral-

stab der Armee und der Admiralstab der Marine sowie
die für den Erenzübertritt zuständigen Militärbefehls¬
haber Ausnahmen von den Vorschriften des 8 1 zulassen.

8 6-
Der Reichskanzler erlässt die zur Ausführung dieser

Verordnung erforderlichen Anordnungen, insbesondere
über Form und Inhalt der Pässe und des Sichtvermerkes,
über die Voraussetzungen für die Ausstellung der Pässe und
des Sichtvermerkes sowie über das bei der Ausstellung des
Sichtvermerkes zu beobachtende Verfahren ; er bestimmt,
inwieweit von dem Erfordernisse de. jedesmaligen Sicht¬
vermerkes (8 1 Abs. 2) Befreiung gewährt werden kann.

Soweit der Reichskanzler Ausführungsanordnungen
nicht erlässt, können solche Anordnungen von den Landes¬
zentralbehörden erlassen werden.

8 7.
Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für den

Erenzübertritt von und nach den besetzten Gebieten, die an
das Reichsgebiet angrenzen, nur insoweit, als nicht beson¬
dere Anordnungen der zuständigen Militärbehörden be¬
stehen.

8 8.
Diese Verordnung (Paßverordnung) tritt mit dem

1. August 1916 in Kraft . Mit dem gleichen Zeitpunkt
tritt die Verordnung, betreffend anderweite Regelung der
Passpflicht, vom 16. Dezember 1914(Reichs-Gesetzbl. S . 521)
außer Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unter¬
schrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Grosses Hauptquartier , den 21. Juni 1916.
(Siegel)

Dr.
Wilhelm.

Helfferich.

Bekanntmachung.
betreffend Ausfiihrungsvorschriftenzu der Paßverordnung.

Vom 24. Juni 1916.
Auf Grund der mir im 8 6 Abs. 1 der Passverordnung

vom 21. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 599) erteilten
Ermächtigung bestimme ich hierdurch folgendes:

Aujsstellung der Pässje»
Deutsche Pässe.

1. Die bisher erlassenen Vorschriften über die Zustän¬
digkeit der Behörden zur Ausstellung von deutschen Päs¬
sen bleiben in Kraft.

2. Pässe sind in der Regel mit Geltung für die Dauer
eines Jahres , keinesfalls für eine längere Dauer auszu¬
stellen. Bei Ausstellung des neuen Passes ist der alte Patz
einzuziehen.

3. Kinder unter 12 Jahren erhalten keinen Paß.
Familienpässe werden künftig nicht mehr ausgestellt; Per¬
sonen über 12 Jahre bedürfen eines selbständigen Passes.
Früher ausgestellte Familienpässe bleiben nur bis zum 30.
September 1916 gültig. Kinder unter 12 Jahren , die die
Grenze überschreiten, bedürfen eines amtlichen Ausweises
über Namen, Alter und Wohnort.

4. Für Pässe dürfen — abgesehen von Ministerialpässen
— nur die vom Bundesrate beschlossenen Muster verwen¬
det werden.

5. Deutsche Pässe dürfen nur Personen ausgestellt wer¬
den, deren Staatsangehörigkeit in einem deutschen Bun¬
desstaat oder deren unmittelbare Reichsangehörigkeit fest-

Oer !fva fj tri Ija/> e r frUfye  r fifloHo», ober Bef aj, er  eine nW
beutfdje  Staatsangehörigkeit , f<o ist aud>  dies unter Mr-
gabe der fremden Stau t&angehörrgkeit und des Zertpunrts,
zu dem er Deutscher geworden ist, zu vermerken.

6. Deutsche Pässe dürfen nicht ausgestellt werden:
s) wenn der Ausstellung gesetzliche Hindernisse entgegen

stehen, ^ .. ^
b) wenn der Verdacht besteht, dass der Paß in den Händen

des Inhabers eine Gefahr für die öffentliche Sicher¬
heit bedeuten würde.
7. Deutsche Pässe müssen mit einer Personalbeschrei¬

bung und mit einer Photographie des Paßinhabers aus
neuester Zeit, mit dessen eigenhändiger Unterschrift unter
der Photographie sowie mit einer amtlichen Bescheinigung
darüber versehen sein, daß der Paßinhäber tatsächlich die
durch die Photographie dargestellte Person ist und die Un¬
terschrift eigenhändig vollzogen hat. Die Photographie
ist auf den Pass aufzukleben und amtlich derart abzu¬
stempeln, daß der Stempel etwa zur Hälfte auf der Photo¬
graphie, zur anderen Hälfte auf dem Papier des Passes
angebracht ist. .

Die amtliche Bescheinigung must von der zuständigen
deutschen Paß - oder Polizeibehörde oder von dem deut¬
schen Berufskonsul oder Gesandten ausgestellt fein.

Ausländische Pässe.
8. Ausländische Pässe müssen von der zuständigen Be¬

hörde ausgestellt sein und die Staatsangehörigkeit — ge¬
gebenenfalls — auch die frühere Staatsangehörigkeit des
Paßinhabers einwandfrei ergeben.

Die für deutsche Pässe nach Ziffer 3 und nach 7 Abs. 1
geltenden Vorschriften finden auf ausländische Pässe ent¬
sprechende Anwendung. Die amtliche Bescheinigung kann
ausser von der zuständigen ausländischen Behörde oder
einer der in Ziffer 7 Abs. 2 genannten deutschen Be¬
hörden vom Berufskonsul oder Gesandten des Landes,
dem der Paßinhaber angehört, ausgestellt werden. Im
Ausland genügt auch die gerichtliche Bescheinigung.

Paß erfass.
9. Soweit die Paßbehörden ermächtigt werden, in be¬

sonderen Fällen einen Personalausweis als Paßersatz aus-
zustellen (8 3 der Paßverordnung), hat die Ausstellung
nach anliegendem Muster zu erfolgen.

Die von den Militärbefehlshabern bisher getroffenen
oder aufrechterhaltenen Anordnungen, wonach für beson¬
dere Fälle auch anderer amtlicher Papiere (Paßersatz) als
genügender Ausweis für den Erenzübertritt oder den Auf¬
enthalt im Reichsgebiete zugelassen sind, bleiben in Kraft
mit der Wirkung, daß der Paßersatz, soweit der Aufenthalt
im Reichsgebiet in Frage kommt, für das ganze Reichs¬
gebiet Geltung hat.

Ausstellung der Sichtvermerke.
10. Für die Ausstellung der Sichtvermerke zuständig

(Sichtvermerksbehörden) find:
a) wenn der Paß zur Ausreise aus dem Reichsgebiete

verwendet werden soll, die von den Landeszentralbe¬
behörden bestimmten Verwaltungsbehörden und zwar:

bei Paßinhabern , die im Deutschen Reiche einen
Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt haben, die für den
Wohnsitz oder Aufenthaltsort zuständige Verwaltungs¬
behörde, bei Pastinhabern, die im Deutschen Reiche
einen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt nicht haben,
die für den Ort zuständige Verwaltungsbehörde, von
dem aus die Ausreise angetreten werden soll;

b) wenn der Paß zur Einreise in das Reichsgebiet ver¬
wendet werden soll, der deutsche Berufskonful oder Ge¬
sandte, und zwar:

bei Paßinhabern , die im verbündeten oder neutra¬
len Ausland einen Wohnsitz oder dauernden Aufent¬
halt haben, der für den Wohnsitz oder Aufent¬
haltsort zuständige Konsul oder Gesandte,

bei Paßinhabern , die im feindlichen Ausland einen
Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt haben oder die
ihre Reise außerhalb Europas angetreten oder auf
der Reise ein feindliches oder vom Feinde besetztes

M-Arn



Gesandte in dem Lande , von dem aus die Merle ange - i
treten werden soll . !
Ist für einen Patzinhaber, der im Ausland

seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt hat , !
die Erlangung des Sichtvermerkes von dem für
feinen Wohnort zuständigen Konsul oder Gesandten
nach Lage der örtlichen Verhältnisse nicht möglich, so kann
der Sichtvermerk von dem Konsul oder Gesandten in dem
Lande ausgestellt werden, von dem aus die Reise angetre¬
ten werden soll. Die Ausstellung ist erst zulässig, nachdem
durch Rückfrage bei dem zuständigen Konsul oder Gesand¬
ten, oder wenn dies nach Lage der örtlichen Verhältnisse
nicht möglich ist, durch geeignete Ermittlungen einwand¬
frei festgestellt worden ist, datz alle Voraussetzungen für die
Ausstellung des Sichtvermerkes erfüllt sind.

11. Die Ausstellung der Sichtvermerke darf nur erfol¬
gen, wenn die Notwendigkeit der Reife (Ein -, Aus- oder
Durchreise) ausreichend und einwandfrei dargetan ist und
der Zweck der Reise den öffentlichen Interessen nicht zu¬
widerläuft . Sie mutz jedenfalls versagt werden:
a)  wenn der Reise gesetzliche Hindernisse entgegenstehen,
b) wenn die Reise eine Gefahr für die öffentliche Sicher¬

heit bedeuten würde,
e) wenn durch die Reise allgemeine wirtschaftliche Inter¬

essen geschädigt würden,
d) wenn der Verdacht besteht, datz eine Ausreise aus dem

Reichsgebiet in der Absicht vorgenommen werden soll,
Vermögen der Steuerpflicht zu entziehen.
12. Wehrpflichtigen darf für die Ausreise der Sichtver¬

merk nur mit Zustimmung des Bezirkskommandosausge¬
stellt werden, in dessen Kontrolle sie stehen. Soweit für
Wehrpflichtige eine solche Kontrolle nicht besteht, ist die
Zustimmung desjenigen Bezirkskommandos erforderlich, in
dessen Bezirk die Wehrpflichtigen ihren Wohnsitz oder
dauernden Aufenthalt haben.

13. Ist zur Reife die besondere Erlaubnis einer Mili¬
tärbehörde erforderlich, so darf der Sichtvermerk nur aus¬
gestellt werden, wenn der Nachweis für die Erteilung der
Erlaubnis durch Vorlegung des militärischen Passierscheins
beigebracht wird.

11. Für jeden Erenzllbertritt ist ein besonderer Sicht¬
vermerk erforderlich.

Beim Vorliegen eines dringenden staatlichen, wirt¬
schaftlichen oder als berechtigt anzuerkennenden anderen
Bedürfnisses kann der Sichtvermerk auch zur Rückreise
oder zu mehrmaligem Erenzübertritt ausgestellt werden
(Rückreise-, Dauersichtvermerk). Der Rückreise- und der
Dauersichtvermerk werden in der Regel nur zum Ueber-
schreiten derselben Grenzübergangsstelle und nur dann
ausgestellt, wenn die völlige Zuverlässigkeit (Unverdäch¬
tigkeit) des Patzinhabers feststeht.

15. In dem Sichtvermerke müssen angegeben fein:
a)  wenn er zur Ausreise ausgestellt wird:

die deutsche Erenzausgangsstelle,
der Zeitraum , innerhalb dessen die Ausreise erfolgen
mutz,
das Reiseziel,
der Reisezweck,
die Dauer des Aufenthalts im Ausland;

b) wenn er zur Einreise ausgestellt wird:
die deutsche Erenzeingangsstelle,
der Zeitraum , innerhalb dessen die Einreise erfolgen
mutz,
das Reiseziel unter Hervorhebung der im Inland zu
besuchenden Orte oder Oertlichkeiten,
der Reisezweck,
die Dauer des Aufenthalts im Inland,
und sofern der Patzinhaber keinen Wohnsitz oder dau¬
ernden Aufenthalt im Inland hat, in der Regel minde¬
stens zwei Deutsche oder zwei deutsche Firmen, die im
Inland ausgesucht werden sollen;

mutz,
der für die Durchreife durch das Inland zu wätztende
Reifeweg,
die für die Durchreife zur Verfügung stehende Zeit,
das Reifeziel,
der Reisezweck, „

d) wenn der Sichtvermerk für Hin- und Ruckrerfe oder
zu mehrmaligem Erenzllbertritt ausgestellt wird (Rück¬
reise-, Dauersichtvermerk) :

die deutsche Erenzausgangs - oder Erenzeingangsftelle,
das Reiseziel
der Zeitpunkt, in dem die Gültigkeit des Sichtver¬
merkes erlischt,

im Rückreisesichtvermerk autzerdem:
der Reisezweck.
16. Der Antrag auf Ausstellung des Sichtvermerkes rst

bei der zuständigen Behörde anzubringen.
Mit dem Antrag hat der Patzinhaber vorzulegen:

a)  einen gültigen Patz,
b) Nachweise, die den Zweck und die Notwendigkeit der

Reise in ausreichender Weise ergeben,
e) nicht aufgezogene Photographien , die der Photographie

im Passe entsprechen müssen, und zwar mindestens 3,
bei einem Durchreise-, Rückreise- oder Dauersichtver¬
merke mindestens 4, bei ausnahmsweise! Zubilligung
von mehr als einer Grenzübergangsstelle so viel mehr
Abzüge als Grenzübergangsstellenüber die eine Stelle
hinaus zugebilligt werden sollen. _

Besondere Bestijmmutzgssn fiisr Besatzungen der zwischen
deutschen Sejehäfen ustd de!m Ausland verkehrenden Kauf¬

fahrteischiffe.
(Schiffsführer — Kapitäne —, Schiffsoffiziere, Schiffs-
leute sowie die übrigen auf dem Schiffe angestellten Per¬

sonen) .
17. Zur Aufstellung der Sichtvermerke für die Schiffs¬

besatzung (Seeschiffersichtvermerk) sind zuständig:
a)  wenn der Patz zur Ausreise aus einem deutschen Hafen

a nBord eines Schiffes verwendet werden soll, die Sicht¬
vermerksbehörde des Hafenorts, von dem aus der Patz¬
inhaber die Fahrt antritt , oder falls am Hafenort
eine solche ihren Sitz nicht hat , die für den Hafenort
zuständige Ortspolizeibehörde; ,

b) wenn der Patz zur Einreise in einen deutschen Hafen
an Bord eines Schiffes verwendet werden soll, die Sicht-
dem sonst zuständigen Berufskonsul oder Gesandten
(Ziffer Ivb ) der deutsche Berufskonsul oder Gesandte
in dem Lande, von dem aus der Patzinhaber die Fahrt
antritt ; einer Rückfrage bei dem sonst zuständigen Kon¬
sul oder Gesandten gemätz Ziffer 10b Abs. 2 bedarf es
nicht. . , .

Ist die Beschaffung des Sichtvermerkes bei ernem
deutschen Berufskonsul oder Gesandten für den Patzin-
haber besonders erschwert(weite Entfernung vom Sitze
des Konsuls oder Gesandten, Kürze der Zeit vor der
Abfahrt des Schiffes und dergleichen) , so kann der
Sichtvermerk bei der nach a) zuständigen Behörde des
ersten deutschen Hafenortes, den das Schiff bestimm-
ungsgemäh anläuft , nachgeholt werden.
18. Die Notwendigkeit der Reife gilt als dargetan,

wenn die dienstliche Stellung als Schiffsführer oder
Schiffsoffizier oder die Anmusterung auf einem zur Fahrt
von oder nach deutschen Seehäfen bestimmten Schiffe nach¬
gewiesen wird.

19. Der Seeschiffersichtvermerk wird als Rückreise- oder
Dauersichtvermerk ausgestellt, wenn sich ein Bedürfnis
hierfür aus der dienstlichen Stellung des Patzinhabers auf
dem Schiffe oder aus dem Inhalt des Heuervertrags
(Heuerscheins) ergibt.

Die Geltungsdauer des Sichtvermerkes ist dem Bedürf¬
nis entsprechend zu bemessen. Der Sichtvermerk erlischt vor
Ablauf seiner Geltungsdauer , wenn der Pahinhaber auf-
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anderer deutscher Hafen als der Ausreisehase, , angegeben
werben . 3n einem  Dauersichsvermerke können me-hrere
deutsche Häfen als Ausreise - oder Einreisehäfen zugelas¬
sen werden.

21. Die örtliche Geltung der Soeschisserstchtvermerke l,t
auf die darin aufgeführten deutschen Hafenorte beschränkt.
Znm Aufsuchen anderer Hafenorte oder zur Vornahme
einer Reise in das Reichsgebiet (Vinnenreisej berechtigt
dieser Sichtvermerk nicht.

22. Im Seeschiffervevmerke müssen angegeben fern:
Der Name des Schiffes, auf dem der Patzinhaber

fährt , seine dienstliche Stellung auf dem Schiffe,
seine Nummer in der Musterrolle sowie
die deutschen Häfen, die er besuchen darf.

23. Mit dem Antrag auf Ausstellung des Seeschiffer-
sichrvermerkes sind außer dem Passe des Antragstellers und
den gemäß Ziffer 18. 19 erforderlichen Nachweisen so viele
nicht aufgezogene Photographien des Paßinhabers vorzu-
legen, wie Hafenorte im Sichtvermerk angegeben werden
sollen, und mindestens eine weitere ebensolche Photo¬
graphie.

24. Trägt der deutsche BevufSkonsul oder Gesandte Be¬
denken, dem Patzinhaber einen Rückreise- oder Dauersicht¬
vermerk auszustellen, so kann er für die Reise nach dem
deutschen Einreisehafen einen einfachen Seeschifferstchtver-
merk ausstellen, der nur für diesen Hasen gilt . Ueber die
Ausstellung des Sichtvermerkes für die Rückreise oder
eines Dauersichtvermerkes befindet alsdann die zuständige
inländische Dienststelle. _

öleer mit de » , Verlasse,«
he  Grenze überschrelret.

Will der Patzinhaber die 'Binn -enrerss unternehmen,
um im Inland zu verbleiben , so bedarf er eines Einrerse-
sichtvermertes nach den allgemeinen Bestimmungen «Zrff-
to ff.). Det Sichtvermerk wird jedoch in diesem Falle von
m Sichlvermerksbehördedes Hafenorts ausgestellt; hat
die Sichtvermerksüehördeihren Sitz nicht am Hafenorte,
so ist für die Reise zu dieser Behörde eine schriftliche Er¬
laubnis der für den Hafenort zuständigen Ortspolizeibe¬
hörde einzuholen; in der Erlaubnis ist der Reisezwock an¬
zugeben. Mit der Ausstellung des Einreisesichtvermerkes
verliert der Seefchifferstchtvermerk seine Gültigkeit.

Will der Patzinhabcr die Binnenreise nur für eine im
voraus bestimmbare Zeit unternehmen, um nach deren Ab¬
lauf die Seefahrt aus demselben Schiffe fortzusetzen, so
kann, falls die Notwendigkeit der DmMmeffe ausreichend
begründet wird und Bedenken nicht bestehen, die für den
Einreisehafen zuständlge Ortspolizeibehörde diese Binnen¬
reise genehmigen. Die Genehmigung ist unter Angabe des
Zweckes, des Zieles und der Dauer der Binnenreise von
der Polizeibehörde im Passe zu vermerken. Der Genehmi¬
gungsvermerk ersegr den nach den allgemeinen Vorschrif¬
ten sonst erforderlichen Rückreisesichtvermerk. Kehrt der
Patzinhaber nicht rechtzeitig nach dem Hafenorte zur Fort¬
setzung der Seefahrt zurück oder beachtet er die ihm bei Er¬
teilung der Genehmigung auferlegten Verpflichtungen
nicht, so wird der Seeschiffersichtvermerk ungültig.

Berlin,  den 24. Juni 1916.
Dar Stell »ertret«r de» Reichskanzler».

Dr. Helfferich . _

«Dienststelle) . (Crt) . ..

Personalausweis Nr.
den 191

Ausgestellt als Paßersatz für den Aufenthalt im Reichsgebiete.
«Für de» Grenzübertritt ist jedesmal ein Sichtvermerk der zuständigen deutschen SteÜe erforderlich.)

Familienname .
Borname : .

Staatsangehörigkeit:

Beruf : .

frühere:
bis wann:

Ständiger Wohnsitz mit Adresse:

Gegenwärtiger Aufenthaltsort mit Adreffe: .
... Alter : . . Jahre

Geburtsort : - -

Gestalt : . . . .
Augen : . . Gesichtsform:
Besondere Kennzeichen: .

Es wird hiermit bescheinigt, daß der Inhaber die
durch nebenstehendePhotographie dargestellte Person ist
und die darunter befindliche Unterschrift eigenhändig voll¬
zogen hat.

(Raum zum Ausklebeu
der Photographie des
Inhabers aus neuester

Zeit.)

Unterschriftd. Inhabers:

Stempel Unterschrift:

«Raums, einen etwaigen
Abdruck des linkenDau-
mens des Inhabers .)
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